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St ra fanze ige  vom 19 .01 .2008

Sehr geehrter Herr Geiger,

Ihrer  St rafanzeige habe ich mi t  Ver fügung vom 31.01.2008 gemäß
S 152 Abs. 2 Strafprozeßordnung keine Folge gegeben.

Gründe:

Gegenst.and des Verfahrens ist die angebliche Anordnung der
Bayerischen Staatsregierung gegenüber den Bayerischen Gesund-
heitsämEern, im Zusannenhang mit Mobilfunksendern nicht aktiv
zu werden.

Ein Anfangsverdachb zur Ermit,t lung einer Straftat l iegt nicht
vor. Rechtsbeugung gem. S 339 SLGB ist nur möglich, wenn es
um die Ent,scheidung einer Rechtssache geht. Hier glng es bei
der angeblichen Anordnung jedoch um eine innerdienstliche Ver-
walcunglsache. lm Übrigen-iät eine verlet.zung von Amtspfl ichten
auch nicht gegeben. Die Beeinflussung der Gesundheit durch
Ivtobil funksender ist, in der Wissenechaft höchst umstri tEen. Es
ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Bayerische Staatsre-
gierung einen Meinungsstreit innerhalb und zwischen den Gesund-
heiEsämtern unEerbinden wil l

Daher  isE auch e ine sonst iqe Straf ta t  n icht  ers icht l ich.

Hochachtsungsvoll

Staatsarrrvaltschati lvtünchen I
Linnrunstralle 25, 8033.5 N.tünchcn

gez.  St ,ern
Oberstaatsanwalt

Diese MiEEeilung wurde
halb keine UnterschrifE,,

elektronisch erstel l t  und enthäIt des
wofür um Verständnis gebeEen wird.
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